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(2) Gesetzesvorlagen oder Anträge sind in den Ausschüs
sen zu beraten, falls eine Fraktion dies beantragt.

(3) Jeder Antrag oder jede Gesetzesvorlage kann bis 
zum Schluß der Lesung zurückgezogen werden.

§28
Die Volkskammer kann beschließen:
1. die erste und zweite Lesung zu verbinden,
2. von der Überweisung an einen Ausschuß abzusehen.

§29
Anträge können auf Beschluß der Mehrheit der Volks

kammer als dringlich erklärt und nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden.

§30
(1) Bei Gesetzesvorlagen kann über jeden Abschnitt ein

schließlich Einleitung, Schluß und Überschrift beraten und 
einzeln abgestimmt werden. Die Abstimmung über meh
rere oder alle selbständigen Teile einer Vorlage kann auf 
Beschluß der Volkskammer verbunden werden.

(2) Am Ende der Beratung erfolgt die Schlußabstim
mung über Annahme oder Ablehnung der Gesetzesvorlage 
mit den etwa angenommenen Abänderungs- oder Zusatz
anträgen.

§ 31
(1) Der Ministerrat sowie jedes seiner Mitglieder sind 

verpflichtet, auf die an sie während der Tagung gerich
teten Anfragen eines Abgeordneten mündlich oder schrift
lich zu antworten.


